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Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,

Gemeinde statt.

Ein ganz besonderes Festwochenende ging Mitte Juni in 
Raindorf über die Bühne!

Zum 

125. Geburtstag

der Freiwilligen Feuerwehr Raindorf-Kagenhof war rich-
tig was geboten!

Der enorme Einsatz und das überragende ehrenamtliche 
Engagement eines ganzen Ortsteils machten dieses 
rundum gelungene Fest erst möglich.

Vom Auftakt mit den Stodlrockern über einen ausver-
kauften Abend u.a. mit JBO bis hin zum Festgottesdienst 
und großen Umzug am Sonntag – es galt so einiges zu or-
ganisieren und vorzubereiten!

Ein Riesenkompliment vor allem an den Festausschuss 
und alle helfenden Hände im Hintergrund, die ein unbe-
schwertes Feierwochenende auf die Beine gestellt haben!

Ebenfalls auf 125 Jahre zurückblicken kann der Obst- und 
Gartenbauverein Veitsbronn!

Dessen Gründungsväter würden aus dem Staunen nicht 
herauskommen, wenn sie einen Blick in die heutige Zeit 

werfen könnten, wo selbst im Garten die Digitalisierung 
mit Mährobotern, Ratgeber-Apps und zeitgesteuerten 
Bewässerungssystemen Einzug hält.

Gefeiert wurde jedoch analog, wobei die zahlreichen 
Gäste auf den Verein und seine umfangreichen Leistun-
gen – vom Mosten über die Beratung und Obstbaum-

Eine wichtige Station für viele Bürgerinnen und Bürger 
aus Veitsbronn und Umgebung war die Erich Kästner 
Grundschule, früher schlicht und einfach die Grundschule 
Veitsbronn.

Retzelfembacher Straße, so dass wir heuer 

50 Jahre Grundschule

feiern können.

Während der Freistaat Bayern für das engagierte Lehr-
personal verantwortlich zeichnet, ist der Schulverband – 
bestehend aus den Gemeinden Obermichelbach, Pu-
schendorf, Tuchenbach und Veitsbronn – insbesondere 
für den Unterhalt des Gebäudes verantwortlich.

Mehrere Erweiterungen, die Einführung von gebunde-

geführte Sanierungen beispielsweise der Toiletten und 
zur Verbesserung des Brandschutzes, die Erneuerung 
des Hartplatzes und vieles mehr sind ein guter Beleg da-
für, dass hier nicht am falschen Ende gespart wurde.

Unsere Grundschule steht sehr gut da und ist von der 
Notwendigkeit einer Generalsanierung trotz einer zu-
rückgelegten intensiven Nutzungsdauer von einem hal-
ben Jahrhundert noch weit entfernt!

Zwar seit deutlich kürzerer Zeit ist eine 

Superbeere

die Aronia-Beere, in unserer Gemeinde heimisch, doch 

Die Regionalinitiative „Gutes aus dem Fürther Land“ 
 informierte sich zusammen mit Landrat Bernd Obst vor 
kurzem auf der Aronia-Alm in Kagenhof über die daraus 

Informationen des Bürgermeisters
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entstehenden Produkte sowie die Kultivierung der 

Im Demeter-Betrieb der Familie Maußer gehen ökologi-
sche Landwirtschaft, Nachhaltigkeit sowie regionale 
Wertschöpfung Hand in Hand.

Eine echte Erfolgsgeschichte ist auch unsere gemeind-
liche 

Bürgerstiftung

die alljährlich eine stattliche Summe – heuer gut 10.000 
EUR – zu Gunsten lokaler Vereine und Projekte ausschüt-
ten kann.

ein, der Schützenverein, die Feuerwehren Raindorf-
Kagenhof sowie Veitsbronn, der Bürgerbusverein und 
der ASV.

Bild: David Oßwald 

Bild: David Oßwald 

Einen fröhlichen Juli wünscht Ihnen 

mit herzlichen Grüßen

Ihr

Marco Kistner
1. Bürgermeister

Frage des Monats

„Was ist mit den Glascontainern los?“

Die in den letzten Wochen überfüllten Glascontainer wa-
ren leider landkreisweit ein Thema. Das Landratsamt 
steht im intensiven Austausch mit der zuständigen Firma, 
zeitnahe Verbesserungen wurden von der Firma zuge-
sagt. 

Um bestehende Verzögerungen nicht noch weiter zu ver-
schärfen wird gebeten, Flaschen nicht vor bereits über-
füllten Containern abzustellen. Das ansonsten nötige 
Einsammeln der Flaschen von Hand verzögert den Abhol-
prozess sonst spürbar. Danke für Ihr Verständnis und Ihre 
Mithilfe!

In aller Kürze:

Kinderfeuerwehrtag

Die Zukunft der Landkreis-Feuerwehren war in diesem 
Jahr in Veitsbronn zu Gast!

Beim Landkreiskinderfeuerwehrtag standen spieleri-
sches Lernen und Teamkoordination im Mittelpunkt der 
Stationen, die von über 200 Mädchen und Jungen absol-
viert wurden.
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Ein herzliches Dankeschön v.a. an die Feuerwehr Veits-
bronn für die Organisation vor Ort!

Sicherheitsbericht 2025

Wie aus dem aktuellen Sicherheitsbericht der Polizei her-
vorgeht, war im Jahr 2025 in Veitsbronn ein geringfügi-
ger Anstieg der Straftaten von 164 (im Jahr 2024) auf 
167 zu verzeichnen.

gerechnet auf 100.000 Einwohner) stieg ebenfalls von 
2.460 auf 2.646.

Leider belegt Veitsbronn in dieser Statistik landkreisweit 
den zweiten Platz – wenngleich unser Landkreis der si-
cherste in Mittelfranken ist.

Gründe für diesen unschönen Spitzenplatz sind vor allem 
zahlreiche Sachbeschädigungen und Diebstähle.

Entwicklung 2023 / 2024 / 2025

Straftaten gesamt 118  164 147

Gegen das Leben 1 0 0

Gegen die sexuelle 3 7 8
  Selbstbestimmung

Rohheitsdelikte 22 24 24

Einfacher Diebstahl 22 42 42

Schwerer Diebstahl 13 15 15

Vermögens- und Fälschungsdelikte 28 39 29

Sachbeschädigungen 10 13 23

Im Bereich der Verkehrsunfälle gab es hingegen einen 
leichten Rückgang auf den niedrigsten Stand im Mehrjah-
resvergleich.

Die Zahl der Unfälle mit Personenschaden ist zwar leider 
von 18 auf 24 gestiegen – glücklicherweise aber nicht die 
Anzahl der schwerverletzten Personen.

Die Zahl der Verkehrsunfälle ohne Personenschäden 
ging jedoch deutlich von 41 auf 24 zurück.

Die Zahl der Kleinunfälle blieb mit 64 (im Vorjahr: 63) 
praktisch unverändert.

Entwicklung 2023 / 2024 / 2025

Verkehrsunfälle gesamt 128 122 112

Mit Personenschaden 25 18 24

Mit Sachschaden 36 41 24

Kleinunfälle 67 63 64

Doppeljubiläum der Siebener

Seit 600 Jahren gibt es in Bayern das Feldgeschworenen-
wesen, welches vor zehn Jahren in das Verzeichnis des 
Immateriellen Kulturerbes aufgenommen wurde.

In Horbach wurde dieses Jubiläum groß gefeiert und da-
bei auch der älteste Siebener im Landkreis, Johann 
Steudtner aus Bernbach, besonders hervorgehoben.

Anlässlich seiner 40-jährigen Dienstzeit im Amt des Sie-
beners war er schon kurz zuvor am Rande einer Gemein-
deratssitzung geehrt worden.

80 Jahre ASV 

Auch der größte Verein in unserer Gemeinde – der ASV 
Veitsbronn-Siegelsdorf e.V. – kann heuer ein Jubiläum 
begehen.

Der 80. Geburtstag wird am Sonntag, 19.07.2026 von 11–
15 Uhr am Sportgelände gefeiert.

Gemeindliche 
Informationen 
via WhatsApp

Hier der QR-Code, der Sie 
 direkt zum WhatsApp-Kanal 
Ihrer Gemeinde führt:



VEITSBRONNER GEMEINDEBLATT | AMTSBLATT VOM 1. JULI 2026 | 5

Online-Café und Bankgespräch

Die nächste Gelegenheit zum Online-Austausch mit 

02.07.2026, um 17.00 Uhr. Die Zugangsdaten erhalten Sie 
kurz vorher.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass in diesem Format 
keine persönlichen Anliegen beantwortet werden kön-
nen. Allgemeine Anfragen, die unsere Gemeinde betref-
fen, sind aber selbstverständlich sehr willkommen. 

Bitte übermitteln Sie Ihre Kontaktdaten, idealerweise 
mit einem Stichwort zu Ihrem Anliegen, bis 01.07.2026 
per E-Mail an vorzimmer@veitsbronn.de.

Das „Bankgespräch“ Donnerstag, 
02.07.2026, um 16.00 Uhr zwischen Veitsbronn und Krep-
pendorf statt. 

Versichertenberater 
der Deutschen Rentenversicherung Bund

Rat und Tat in Renten- und Versicherungsangelegenhei-
ten der gesetzlichen Rentenversicherung bietet Herr Jür-

bis 18.00 Uhr im Rathaus, Sitzungssaal, nur mit Termin-
vereinbarung. Zur Terminvereinbarung und telefoni-
schen Beratung ist er unter Tel. 0911/7540210 erreichbar.

Vorübergehende Schließung 
des Einwohnermelde- und Passamtes

Aufgrund einer technischen Umstellung bleibt das Ein-
wohnermelde- und Passamt von Montag, den 20. Juli, bis 
Mittwoch, den 22. Juli, geschlossen.

che des Bürgeramtes stehen während dieses Zeitraums 

Das Bürgeramt im Gemeindehaus Seukendorf bleibt auf-
grund der technischen Umstellung am Dienstag, den 21. 
Juli, geschlossen.

Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

Sterbefälle

27.05.2026  Franz König 

Informationen über 
Aktivitäten der Gemeinde

der Gemeindeverwaltung

Montag bis Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr,
Donnerstag zusätzlich von 14.00 bis 18.00 Uhr oder 
nach individueller Terminvereinbarung.

Bitte beachten Sie hierbei, dass das Standesamt wei-
terhin ausschließlich mit Terminvereinbarung für 

Bürgeramt und die Kasse kön-
jederzeit ohne Termin

besucht werden.

Für alle anderen Besuche im Rathaus ist es grund-
sätzlich ratsam einen Termin zu vereinbaren, damit 
es nicht zu längeren Wartezeiten kommt oder Sie 
den Mitarbeiter aufgrund anderer Termine nicht an-

Ihr Online-Kontakt ins Rathaus:

Unsere neue Gemeindeapp! Kostenlos im Apple 
Store und GooglePlay Store erhältlich. Einfach QR-
Code scannen.

Für Android Für Apple
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Sitzungsplanung der Gemeindegremien

(Planungsstand 14.06.2026):

Donnerstag, 30.07.2026  ggf. Bauausschuss, 
anschließend Gemeinderat 

in der Regel jeweils um 19.00 Uhr (neu) im Sitzungssaal 
des Rathauses Veitsbronn.

herzlich eingeladen. 

www.veitsbronn.de sowie in den gemeindlichen Schau-
kästen.

Hinweis für Bauherren und Architekten:

Bauanträge, die in der Sitzung des Bauausschusses be-
handelt werden sollen, sind mit zwei Wochen Vorlauf ein-
zureichen. 

Bitte beachten Sie, dass die meisten Bauanträge in digi-
taler Form direkt beim Landratsamt Fürth einzureichen 
sind! Erst von dort erfolgt eine digitale Weitergabe an 
die Gemeinde Veitsbronn zur Einholung der gemeind-
lichen Stellungnahme.

Markierungen auf den Fahrbahnen 
der Waldstraße, Retzelfembacher Straße 
und dem Reitweg

Um verschiedene Verkehrssituationen im Gemeindege-
biet zu verbessern, werden demnächst in der Waldstra-
ße, der Retzelfembacher Straße und im Reitweg Markie-
rungen auf der Fahrbahn angebracht. 

In der Waldstraße werden im westlichen und östlichen 
Teil Markierungsstreifen auf dem Gehweg angebracht, 
die den Fahrzeugen erlauben, zu kleinen Teil auf dem 
Gehweg zu parken. Dies geschieht, damit die Müllabfuhr, 
aber auch Rettungsdienste und die Feuerwehr ohne Be-
hinderung die Straße befahren können. Der Gehweg in 
der Waldstraße ist – je nach Messpunkt – etwa 1,30 m 
breit. Die Line wird so angebracht, dass für Fußgänger in 
der Regel eine Restbreite von etwa 1 m verbleibt.

In der Retzelfembacher Straße ist das Gehsteigparken 
von der Einmündung der Finkenstraße bis zur Hausnum-
mer 30 erlaubt. Da Fahrzeuge oft zu weit auf dem Geh-
weg parken, soll auch hier eine Line angebracht werden, 
damit die Nutzung für Fußgänger besser gewährleistet 
werden kann. 

Bei beiden Straßen werden jeweils die Kurven, Zick-Zack-
Linien und Grundstückszufahrten bei der Markierung 
freigelassen.

Im Reitweg wird die momentan gestrichelte Linie an der 
Einmündung zur Seukendorfer Straße in eine durchgezo-
gene Linie verwandelt, sowie ein Halteverbot, welches 
aus der Verkehrsschau 2025 hervorging, angebracht, um 

die Verkehrssituation dort zu verbessern. Dies erfolgt 
insbesondere im Hinblick auf die dortige Parksituation, 
die das Ein- und Ausfahren in den Reitweg erschwert und 
gefährliche Situationen im Begegnungsverkehr hervor-
ruft.

Informationen aus dem Gemeinderat

66. Sitzung des Gemeinderates am 19.03.2025

TOP 01 A  Mitteilungen – Bundesprogramm 
Sanierung kommunaler Sportstätten

Mit E-Mail vom 17.02.2026 wurde der Verwaltung folgen-
des mitgeteilt:

Sie haben auf den Projektaufruf 2025/2026 zum Bundes-
programm Sanierung kommunaler Sportstätten (SKS) vom 
16. Oktober 2025 eine Projektskizze eingereicht. Die Re-
sonanz auf den Projektaufruf war sehr groß: Über 3.600 
 Interessenbekundungen gingen beim Bundesinstitut für 
Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) ein, das mit der 
Umsetzung des Bundesprogramms beauftragt ist. Mit einer 
beantragten Gesamtfördersumme von über 7,5 Milliarden 
Euro ist der aktuelle Projektaufruf somit stark überzeich-
net.

Aufgrund der sehr hohen Zahl an Interessenbekundungen 
ist eine Prüfung der Projektskizzen durch das BBSR nicht im 
vorgesehenen Zeitraum möglich. Daher kann die Auswahl 
der zu fördernden Projekte durch den Haushaltsausschuss 
des Deutschen Bundestages nicht wie im Projektaufruf an-
gekündigt Ende Februar 2026, sondern voraussichtlich erst 
nach Ostern erfolgen.

1. BGM Kistner fügt hinzu, dass der Antrag für die Sport-

überzeichnet sei und ein Ergebnis erst nach Ostern mit-
geteilt werden könne.

TOP 01 B  Mitteilungen – Kreistagswahl

1. BGM Kistner berichtet, dass der Kreistagswahlaus-
schuss am gestrigen Tag getagt hat. Die Wahl konnte fest-
gestellt werden. Zwei Stimmzettel, die zuvor nicht auf-

aufgefunden werden. Veitsbronn hat vom LRA für die Ab-
wicklung der Kommunal-Wahl großes Lob erhalten.

TOP 01 C  Mitteilungen – Nachrücken 
eines Gemeinderatsmitglieds

1. BGM Kistner verkündet, dass es noch vor der ersten 
Sitzung des neuen Gemeinderates Änderungen im Gre-
mium gibt. Vom Wahlvorschlag der SPD hat Herr Neihser 
die Wahl abgelehnt. Eine Begründung ist nicht mehr ver-

glückwünscht den ersten Nachrücker Herrn Keim zum 
Wiedereinzug in den Gemeinderat.
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Ziel der Planungen war es, die künftige Gemeinbedarfs-
nutzung im Bereich der katholischen Kirche verträglich 
zu regeln sowie die Erschließungsanlagen und die Park-

Zur Sicherung der Planungen wurde gleichzeitig eine 
Veränderungssperre zum Bebauungsplan Nr. 44 „Umfeld 
Katholische Kirche“ beschlossen. Dieses ist nach der ma-
ximalen Gültigkeit von zwei Jahren automatisch ausge-
laufen und bedarf keiner Aufhebung.

Die Zielsetzung der Planungen konnte ohne gesonder-
ten Bebauungsplan zwischenzeitlich erreicht werden.

Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 44 
„Umfeld Katholische Kirche“ vom 15.04.2021 ist somit 
aufzuheben.

Beschluss (17:0):

Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 44 
„Umfeld Katholische Kirche“ vom 15.04.2021 wird aufge-
hoben.

TOP 04  Verkauf eines Grundstücks 
im Baugebiet Heide II

Ein 600 qm großes Grundstück im Baugebiet „Heide II“ 
(Bereich allgemeines Wohngebiet WA; der aktuelle 
 Bodenrichtwert zum zuletzt bekannten Stichtag
01.01.2024 liegt in Veitsbronn-West bei 480 EUR/qm) ge-

neut in das Eigentum der Gemeinde. In einer ersten Aus-
schreibungsrunde in 2025 machte keiner der Bewerber, 
die die damaligen Kriterien erfüllen konnten, von der 
Möglichkeit des Ankaufs Gebrauch. 

Bevor eine weitere Neuvermarkung des Grundstücks 
„Bienenweg 31“ beginnt, sind die Rahmenbedingungen 

Die festzulegenden Kriterien sollten sowohl den Anfor-
derungen des BauGB zur Unterstützung kinderreicher 
Familien als auch dem langjährigen Anliegen des Gemein-
derates zur Berücksichtigung der Interessen langjähriger 
Veitsbronner Bürgerinnen und Bürger Rechnung tragen.

Bei einer Ausschreibung mit einer Mischung aus Preisan-
gebot und weiteren Kriterien muss die Auswahl der Be-
werber transparent nach Kriterien erfolgen. 

Dies wird durch Anwendung des schon bei der letzten 
Ausschreibung eines Grundstückes im Baugebiet „Heide 
II“ verwendeten Kriterienkatalogs gewährleistet. 

Nach Vorberatung durch den Gemeinderat sollen für die 
erneute Ausschreibung der Parzelle folgende Bedingun-
gen gelten:

Die Vermarktung des Grundstückes erfolgt grundsätzlich 
nach Höchstgebot. Gewertet werden Bewerbungen von 
Personen, die nach dem anhängenden Bewertungssche-
ma mindestens 16 Punkte haben oder jetzt oder in der 
Vergangenheit mindestens zwei Jahre in der Gemeinde 
Veitsbronn ihren Hauptwohnsitz hatten.

1. BGM Kistner berichtet, dass bereits im vergangenen 
Jahr eine Vermarktung vorgenommen wurde, mehrere 
potentielle Käufer jedoch nach Zuschlagserteilung ihre 

TOP 02  Abrechnung von FFW-Einsätzen 
bei Unwetter

In der ersten Jahreshälfte 2025 wurde vor Ort eine örtli-
che Prüfung durch den Bayerischen Kommunalen Prü-
fungsverbandes (BKPV) durchgeführt. 

Der Prüfer hat vor Ort unter anderem eine Prüfung der 
Abrechnung der Feuerwehreinsätze in der Gemeinde 
Veitsbronn vorgenommen.

Hierbei wurde bemängelt, dass Unwettereinsätze bspw. 
bei Starkregen, Sturm und Hochwasser durch die Verwal-
tung größtenteils nicht abgerechnet wurden. 

Dies wurde durch die Verwaltung zumeist nicht vorge-
nommen, da diese Unwettereinsätze eine Form höherer 
Gewalt darstellen und somit in der Regel nicht planbar 

verschuldete Einsätze bei Unwetter oder Wasserrohrbrü-
chen, etc. wurden hingegen stets abgerechnet.

Einsätze infolge höherer Gewalt sind ebenfalls als techni-
sche Hilfeleistungen anzusehen, die grundsätzlich auch 

her wie andere Einsätze abrechenbar.

Wenn gewünscht ist, dass ebenjene Einsätze weiterhin 
kostenfrei bleiben, muss ein entsprechender Beschluss 
durch den Gemeinderat erwirkt werden.

Eine entsprechende Stellungnahme zu diesem Sachver-
halt wurde von den Feuerwehren Veitsbronn, Raindorf 
und Retzelfembach abgegeben. Die Verwaltung unter-
stützt die gewünschte Regelung.

Grob zusammengefasst läuft es auf folgende Handha-
bung hinaus:

Bei Einsätzen, die eindeutig auf fahrlässiges Verhalten 
zurückzuführen sind (z.B. Ignorieren amtlicher Wetter-

angekündigtem Starkregen oder andere vermeidbare 
Handlungen) sowie bei Vorliegen einer Elementarversi-
cherung erfolgt eine Einsatzabrechnung durch die Ver-
waltung.

Bei Einsätzen, welche durch unabwendbare Ereignisse 
entstehen (tatsächliche Unfallsituationen, in denen der 

hindern) soll eine Abrechnung unterbleiben.

Ein gleichlautender Beschluss wurde in der Gemeinde-
ratssitzung Seukendorf am 02.03.2026 gefasst.

Beschluss (17:0):

Der Gemeinderat Veitsbronn beschließt die vorgeschla-
gene Handhabung von Einsätzen in Zusammenhang mit 
Unwetterlagen.

TOP 03  Aufhebung des Aufstellungs-
beschluss Bebauungsplan 
„Umfeld Katholische Kirche“ – 
Information zu Veränderungs-
sperre „Katholische Kirche“

Mit Beschluss vom 15.04.2021 wurde die Aufstellung des 
Bebauungsplans Nr. 44 „Umfeld Katholische Kirche“ be-
schlossen.
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Kaufabsicht widerrufen haben. Die Nachrücker auf der 
Liste wurden zwischenzeitlich auf dem privaten Markt 
fündig, sodass diese das Angebot ebenfalls ablehnten. 

folgt voraussichtlich ab 01.04.2026 auf der Homepage.

1. BGM Kistner ergänzt auf Nachfrage aus dem Gremium, 
dass in Abstimmung mit dem Notariat in die Kaufverträ-
ge Regelungen aufgenommen werden, wonach Tiny-, 

eine familiengerechte Nutzung geeignet ist, nicht zur Er-

Beschluss 1 (16:1):

Der Gemeinderat stimmt den vorgeschlagenen Rahmen-
bedingungen für die erneute Vermarktung des Grund-
stücks „Bienenweg 31“ zu. Gewertet werden Bewerbun-
gen, die nach dem beiliegenden Bewertungsschema eine 
Mindestpunktzahl von 16 erzielen oder jetzt oder in der 
Vergangenheit mindestens zwei Jahre in der Gemeinde 
Veitsbronn ihren Hauptwohnsitz hatten. Die Vermark-
tung innerhalb des so verbliebenen Bewerberkreises er-
folgt nach Höchstgebot.

Beschluss 2 (16:1):

Nach Zuschlagserteilung an einen Bieter durch den Ge-
meinderat ist binnen 14 Tagen eine Gebühr in Höhe von 
1.000 EUR zu leisten. Im Falle eines nicht Zustandekom-
mens eines Notartermins wird diese Gebühr einbehalten, 
im Falle des Zustandekommens des Notartermins auf 
den Kaufpreis angerechnet.

Beschluss 3 (16:1):

2029 ein Wohngebäude unter Beachtung der jeweils 
gültigen Festsetzungen des Bebauungsplans bezugs-
fertig zu errichten. Die Bezugsfertigkeit liegt dann vor, 
wenn das Gebäude einschließlich der Zugänge trotz aus-
stehender Restarbeiten oder Mängel ordnungsgemäß 
benutzbar ist.

TOP 05 Gebührensatzung Veitsbad

Die letzte Änderung der Eintrittspreise des Veitsbades 

nanzielle Aufwand zum Betrieb des Freibades auch zu-
letzt weiter deutlich gestiegen, sodass eine erneute An-
passung der Eintrittspreise notwendig werden würde. 
Gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 11.12.2025 
soll über eine generelle Anpassung der Eintrittsgebüh-
ren rechtzeitig im Vorfeld der Badesaison 2027 beraten 
werden.

Jahr 2026 entgegenzuwirken, schlägt die Verwaltung 
vor, hier als Option bisher nur unvollständig geregelte 
Sachverhalte mittels Nutzungserlaubnissen zu regeln. 
Ferner kommt die Gemeinde hierdurch der Forderung 
nach, Einnahmen für freiwillige Maßnahmen zu generie-
ren. 

Konkret wird die Einführung entsprechender Nutzungs-
erlaubnisse vorgeschlagen:

1. Nutzungserlaubnis für Schulen

2. Nutzungserlaubnis ortsansässige Vereine

3. Nutzungserlaubnis für sonstige Nutzer

Im Zusammenhang mit dieser Einführung müsste folglich 
die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Be-
nutzung des Freibades der Gemeinde Veitsbronn (Veits-
bad) – Gebührensatzung – angepasst werden. 

Hierzu werden in § 5 Gebührenhöhe, Gebührenarten
Abs. 3 die Wehrdienstleistenden und Ehrenamtskarten-
inhaber (diese waren ursprünglich immer vorgesehen, 
sind dann aber durch eine Änderungssatzung in Verges-
senheit geraten) neu mit aufgeführt und 

(2) Die Nutzungsgebühren für Schulen: Für die Nutzung 
des Veitsbades zum Zwecke des Schulsports werden 
200,00 EUR pro Bahn und angefangene Schulstunde er-
hoben. 

Die Gebühren wurden analog der in Wilhermsdorf für das 
Hallenbad erhobenen Gebühren festgesetzt.

3. BGM Menzl hat der Verwaltung einen ergänzenden 
Textentwurf, zur Nutzungsgebühr durch ortsansässige 
Vereine in Absatz 3 und in Bezug auf eine etwaige Ge-
winnerzielungsabsicht in Absatz 4, übermittelt und geht 
in der Sitzung näher auf die Hintergründe dieser Ergän-
zungen ein. Diese wurden in der folgenden Satzungsän-
derung berücksichtigt.

(3) Die Nutzungsgebühren für ortsansässige Vereine: Für 
die Nutzung des Veitsbades durch ortsansässige Vereine 

gefangene Stunde erhoben. Zum Zwecke von Kinder-
schwimmkursen gilt ein ermäßigter Satz von 15,00 EUR 
pro angefangene Stunde. Bei einer Nutzung des Veitsba-
des durch ortsansässige Vereine zur Durchführung von 
Kinderschwimmkursen wird keine Gebühr erhoben.

(4) Die Nutzungsgebühren für Dritte: Für die Nutzung 

nungszeiten werden 50,00 EUR pro angefangene Stunde 
erhoben. Zum Zwecke von Kinderschwimmkursen gilt ein 
ermäßigter Satz von 25,00 EUR pro angefangene Stunde. 
Bei einer Nutzung des Veitsbades durch Dritte zur Durch-
führung von Kinderschwimmkursen wird keine Gebühr 
erhoben, wenn nachweislich keine Gewinnerzielungsab-
sicht hinter den Kursen steht. Es liegt keine Gewinnerzie-
lungsabsicht vor, wenn vom Veranstalter von den Teil-
nehmenden keine Gebühren erhoben werden. Ansons-
ten gilt ein ermäßigter Satz von 25,00 EUR pro angefan-
gene Stunde.

Parallel dazu hat die Finanzverwaltung eine Anpassung 
der Bädersatzung vom 18.01.2018 für die Benutzung des 
Freibades der Gemeinde Veitsbronn (Veitsbad) auf den 
neuesten Stand erarbeitet. Diese wurde in Zusammenar-
beit mit dem Badepersonal angepasst. 

blatt im Mai fertiggestellt werden, damit sie zum Beginn 
der Badesaison in Kraft treten kann.

Aus dem Gremium ergeht der Hinweis darauf, dass wei-
terhin der Bedarf einer Rückmeldung bestehe, von wem 
und wie oft dieses Angebot genutzt wurde.



12 | VEITSBRONNER GEMEINDEBLATT | AMTSBLATT VOM 1. JULI 2026

1. BGM Kistner entgegnet, dass die aktuelle Jahresstatis-
tik des Veitsbades traditionell im Sozialausschuss im No-
vember vorgelegt wird.

Es wird erfragt, ob die Buchungen der Veitsbronner 
Grundschule vorrangig berücksichtigt werden. 1. BGM 
Kistner bestätigt dies.

Beschluss (17:0):

Der Gemeinderat beschließt die Änderungen der Bäder-
satzung, der Gebührensatzung sowie die Nutzungser-
laubnisse in den von der Verwaltung vorgeschlagenen 
und in der Sitzung ergänzten Fassungen.

TOP 06  Anfrage zur Übernachtung in der 
Turnhalle der ehem. Mittelschule

Die Diakonie Puschendorf hat an die Gemeinde Veits-
bronn folgende Anfrage gestellt:

Wir haben aktuell eine Anfrage vom Gebethaus Augsburg 
(kath. Träger) und von Campus für Christus (evangelisch-
freikirchlicher Träger) die gemeinsam eine Jugendkonfe-
renz in Puschendorf durchführen möchten. 

Die Konferenz soll vom 31.12.2026 – 03.01.2027 oder 

nen und Schüler im Alter von 13 – 25 Jahren. Die letzte 
Konferenz mit dem Namen ZimZum https://zimzumfestival.
com/ fand 2025 in Augsburg mit knapp 2.000 Jugendlichen 
aus ganz Deutschland statt. 

Nun sind bei Organisation auf der Suche nach einer geeig-
neten Location auf Puschendorf gekommen. Um aber eine 
solch große Veranstaltung durchführen zu können, benöti-
gen wir die Unterstützung der umliegenden Orte, konkret 
heißt: 

1. Könnten Sie als Bürgermeister uns Schlafplätze in Ge-
bäuden der Gemeinde/Halle/Schule für den Zeitraum 
31.12.2026 – 03.01.2027 gegen ein entsprechendes Ent-
gelt zur Verfügung stellen? 

Warum werden die Räume benötigt?  
Es geht in erster Linie um Schlafplätze, die benötigt wer-
den. Hier würden wir auf Geschlechtertrennung achten und 
in jedem Raum wäre auch eine Aufsichtsperson. 

schendorf erfolgen. Es geht lediglich um die Verfügungstel-
lung als Schlafstätte. Die Jugendlichen würden dann mit 
Shuttlebussen nach Puschendorf gebracht werden. 

an 2 Faktoren. Zu einem der aktuell fehlende Raum für 
Übernachtungsmöglichkeiten und zu anderem, ob ein Zelt/
Zirkuszelt bei uns auf der Wiese aufgestellt werden kann.

Gemäß unserer Satzung § 2 Nr. 4 sind Übernachtungen 
unzulässig. Deshalb wäre, sollte der Nachfrage nachge-
kommen werden, hier eine Ausnahmegenehmigung des 
Gemeinderates notwendig. 

Im angefragten Zeitraum vom 31.12.2026 bis 03.01.2027 
stünde auch die Zenngrundhalle zur Verfügung, welche 
den angefragten Kriterien entspricht.

1. BGM Kistner betont, dass es im Falle einer Zustimmung 
nicht möglich sei, die Räumlichkeiten kostenfrei zur 

 Verfügung zu stellen, da insbesondere in den Winter-
monaten Heizkosten anfallen. Für den Zeitraum von ins-
gesamt drei Tagen würde eine Gebühr in Höhe von 1.152 
EUR erhoben werden.

Das Gremium diskutiert kritisch, ob eine grundsätzliche 
Zusage an diese Organisation, welche in der Kritik steht, 
ein problematisches Verhältnis zu gleichgeschlechtli-
chen Partnerschaften zu haben, vertretbar wäre. Ebenso 
sieht es das Gremium es als nicht machbar an, dass bei 
 einer Übernachtung in der Zenngrundhalle die Sanitäran-
lagen in Puschendorf genutzt werden sollen. 

Es wird als Alternative die Turnhalle der Grundschule vor-
geschlagen.

1. BGM Kistner versichert, dass vor einer Entscheidung 
die kritisch bewerteten Aspekte der Organisation über-
prüft werden. Der Alternativvorschlag der Nutzung der 
Grundschul-Turnhalle soll in Absprache mit den Antrag-
stellern zur Entscheidung dem Schulverband vorgelegt 
werden. 

Beschluss (8:9):

Die einmalige Ausnahme der Sporthallenbenutzungssat-
zung erlaubt die Nutzung in angefragter Form gegen 
Entgelt, sofern eine Nutzung der Grundschul-Turnhalle 
des Schulverbandes Veitsbronn nicht zustande kommt.

gefasster Beschlüsse

Kassenkredit

Ein im März ausgelaufener Kassenkredit über 1,5 Mio. 
EUR wurde durch einen neuen, ein Jahr laufenden Kas-
senkredit in selber Höhe abgelöst.

Vergaben – Wärmeplanung

Für die Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung 
wurden mehrere Büros angefragt. 

Der Gemeinderat beschließt die Vergabe der Leistungen 
zur Erstellung einer Wärmeplanung an das Büro Plan-
werk aus Nürnberg.

Informationen aus dem Gemeinderat

50. Sitzung des Bauausschusses vom 19.03.2026

TOP 01 A  Mitteilungen – 
Aufwand Biberbetreuung

Am 19.11.2025 um 14.30 Uhr wurde festgestellt, dass die 
Wiese nach der Bahnunterführung von Veitsbronn kom-
mend Richtung Burgfarrnbach, die Kreisstraße sowie die 

waren und der dort stehende Stromverteilerschrank 
ebenfalls unter Wasser stand.

Nach der Ortsbegehung wurde festgestellt, dass ein Bi-
ber im Bernbacher Bächlein über der Wiese zwei größere 
Aufstauungen eingebaut hat.
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im Bach wiederhergestellt und Kontakt mit dem Biber-
management des Landkreises Fürth aufgenommen, da 

che gelöst werden können.

Nach Ortsbesichtigung mit dem Biberberater wurde 
ebenfalls festgestellt, dass es sich um zwei Biber handelt 
und diese in der Leitungsunterführung der Bahnlinie au-
genscheinlich einen Wall errichtet haben.

Aufgrund der Wetterlage und der anstehenden Feierta-
ge um Weihnachten wurde vereinbart, die Tätigkeit des 
Bibers und den Bach im Abstand von zwei, drei Tagen 
vorerst zu beobachten. Einbauten durften dabei entfernt 
werden, was auch umgesetzt wurde.

Seit Beginn der Maßnahme begleiten bzw. kontrollieren 
die Bauhofmitarbeiter und die Bauverwaltung die Tätig-
keit des Bibers regelmäßig. Es fanden mehrere Ortstermi-
ne statt. Nachdem im Februar 2026 wegen des anstehen-
den Heckenschneideverbots der Bewuchs des Bernba-
cher Bächleins entfernt wurde, wurde festgestellt, dass 
der Biber in der Verrohrung an der Kreisstraße und paral-
lel zur Tankstelle einen weiteren Verbau errichtet hat.

Nach nochmaliger Rücksprache mit der UNB (Untere Na-
turschutzbehörde) wurde versucht mittels Spülfahrzeug 
die Einbauten der Verrohrung zu entfernen. Dies blieb, 
trotz größerer Anstrengung, erfolglos.

Einbauten mit Höchstdruck aus der Verrohrung schnei-
den kann. Dabei wird ebenfalls die Verrohrung gespült.

Der Biberdamm, welcher sich in der Verrohrung unter 
der Bahnlinie befand, wurde durch den Bauhof und der 

nehmigung der UNB händisch aus der Verrohrung ent-
fernt. Dies war ausschließlich in diesem kurzen Zeitraum 
vor der Setz- und Aufzuchtzeit (ab 01.03.) des Bibers 
möglich.

Der Zu- und Ablauf der Verrohrung unter der Bahnlinie 
wurde kurzfristig mittels Baustahlmatten gesichert, um 
dem Biber einen weiteren Zugang zu verwehren.

Die Kosten der Bibermaßnahme belaufen sich derzeit 
ohne Personalkosten (Verwaltung und Bauhof) auf rund 
13.000 EUR.

TOP 02 A  Baugesuche – 
Puschendorfer Str. 19 – 
Bauvoranfrage für 
zwei Mehrfamilienhäuser

Str. 19 gab es in den letzten Jahren vom Eigentümer 
schon zwei Anfragen. Im Bauausschuss vom 25.11.2021 
wurde eine Bauvoranfrage für eine Bebauung mit 10 Rei-
henhäusern in zwei Reihen behandelt. Diese Bebauung 
wurde als zu dicht bewertet und abgelehnt. Im Bauaus-
schuss vom 21.07.2022 wurde dann ein Antrag auf Vor-
bescheid zum Neubau von vier Doppelhäusern behan-
delt. In diesem Antrag wurde der Abstand der Bebauung 
von der Kreisstraße und die Zahl der Einheiten kritisch 
gesehen. Das Landratsamt hatte mit Schreiben vom 

23.09.2022 mitgeteilt, dass das Vorhaben sich u.a. wegen 
der Bebauung in zweiter Reihe nicht einfügt und daher 
nicht zulässig ist. 

Der Antragsteller will nun in einer Bauvoranfrage folgen-
de Fragen klären lassen:

1.  Ist es möglich zwei Wohnhäuser in dieser Größe zu er-
richten?

2.  Die Häuser sollen um eine Geschosshöhe nach Süden 
hin verspringen. Ist die Höhenentwicklung der Gebäu-
de so möglich?

3.  Fügen sich die Baukörper nach Größe, Höhengestal-
tung und Dachform ein?

4.  Ist die Erschließung zwischen den zwei Wohnhäusern 
als dazwischenliegende Erschließung so möglich?

5.  Kann eine Zu- und Abfahrt (Rampe) an der im Plan ein-
gezeichneten Stelle errichtet werden?

6.  Dürfen die Dachgeschosse jeweils ein Vollgeschoss 
werden?

7.  Ist die Anzahl der geplanten 19 Wohnungen vertret-
bar?

Aktuell ist das Grundstück mit einem Einfamilienhaus be-
baut. In der direkten Umgebung sind jeweils auch nur 
Einfamilienhäuser vorhanden. Im weiteren Verlauf der 
Puschendorfer Straße sind Mehrfamilienhäuser oder Rei-
henhäuser vorhanden.

Das bestehende Einfamilienwohnhaus soll abgebrochen 
werden. Als Ersatz sollen zwei neue Wohnhäuser mit 
zwei Vollgeschossen, einem Kellergeschoss (hier kein 
Vollgeschoss) sowie einer Mansarde mit 55° und einem 

stücken werden eingehalten.

Aus Sicht der Verwaltung sind die Fragen wie folgt zu be-
antworten:

1.  Ist es möglich zwei Wohnhäuser in dieser Größe zu er-
richten?

  Die Frage der Größe der Häuser wird bei Frage 2 und 3 
mit beantwortet. 

2.  Die Häuser sollen um eine Geschosshöhe nach Süden hin 
verspringen. Ist die Höhenentwicklung der Gebäude so 
möglich?

  Mit der dargestellten Firsthöhe von 10 m wäre das ge-
plante Gebäude ähnlich hoch wie die Hausnummern 
7, 9, 9a, 11a. Ab Hausnummer 13 bis zum westlichen 
Ortsausgang sind die Gebäude auf Straßenniveau le-
diglich eingeschossig mit Dachgeschoss, und etwas 
weiter von der Straße zurückgesetzt. Diese Einheitlich-
keit an der Stelle würde das zweigeschossige Gebäude 
mit nur 5 m Abstand von der Straße durchbrechen. Ein 
harmonisches Einfügen ist aus Sicht der Verwaltung 
damit nicht mehr gegeben. Auch das südliche Gebäude 
wäre in der Höhe etwas höher als die benachbarte Be-
bauung, da nach Süden voraussichtlich drei Geschosse 
mit Dach sichtbar wären. Ein harmonisches Einfügen 
des unteren Baukörpers wäre aus Sicht der Verwaltung 
nicht mehr gegeben, da der Baukörper in Höhe sowie 
Länge von der Umgebungsbebauung abweicht. 

3.  Fügen sich die Baukörper nach Größe, Höhengestaltung 
und Dachform ein?
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  Die maximale Länge der oberen Baukörper beträgt in 
der Umgebung derzeit 22 m (Puschendorfer Str. 11a). 
Damit sich der nördliche Baukörper einfügt, dürfte 
dieser maximal 22 m in der Länge betragen, und zur 
Straße hin eingeschossig sein. Im Umfeld des südli-
chen Baukörpers beträgt die maximale Länge der Be-
bauung in der Umgebung 16 m (Fasanenstr. 8). Der 
südliche Baukörper sollte daher auf 16 m reduziert 
werden. 

  Eine so reduzierte Bebauung wäre in der Dichte der Be-
bauung (GRZ und GFZ allgemein) noch zu überprüfen. 

  Dachform und Firstausrichtung sind in der Umgebung 

Walmdach ist aus Sicht der Verwaltung unkritisch zu 
sehen.

4.  Ist die Erschließung zwischen den zwei Wohnhäusern als 
dazwischenliegende Erschließung so möglich?

  Die verkehrliche Erschließung muss den entsprechen-
den technischen Richtlinien und der Garagen und der 
Stellplatzverordnung entsprechen sowie auf die Hö-
hensituation angepasst werden. Dies ist zu überprü-
fen und in den geforderten Schnitten darzustellen. 

ist ein Nachweis über die gesicherte Erschließung zu 
erbringen und zu bewerten, ob diese für die neue Be-
bauung ebenfalls ausreicht. Ist dies nicht der Fall, muss 
ein Neuanschluss an Ver- und Entsorgung über eine 
Sondervereinbarung mit Kostenübernahme erfolgen.

5.  Kann eine Zu- und Abfahrt (Rampe) an der im Plan einge-
zeichneten Stelle errichtet werden?

  Die geplante Zu- und Abfahrt ist von/auf die Kreisstra-
ße geplant. Ob dies so genehmigt werden kann, ist 
vom Landratsamt Fürth als Straßenbaulastträger zu 
klären. Das Grundstück hat im nördlichen Bereich an 
der Kreisstraße auf ca. 20 m Tiefe ein ebenes Plateau. 
Nach 20 m geht das Plateau in einen steilen Hang über. 
Das südliche Gebäude sowie dessen Erschließung be-

der unteren Reihe wird über eine 16.7% steile Rampe 
geplant. Die Innere Erschließung ist in Verantwortung 
des Bauherren, sollte aber technisch möglich sein. 

6.  Dürfen die Dachgeschosse jeweils ein Vollgeschoss wer-
den? 

  Nach Änderung der Pläne ist durch die Berechnung 
der GFZ zu überprüfen, ob sich die Baukörper bezüg-
lich der GFZ in die GFZ der Umgebung einfügt.

Das gemeindliche Einvernehmen kann daher aus Sicht 
der Verwaltung nicht erteilt werden. Hinweis: Beschluss-
vorschläge sind positiv formuliert. Dies stellt in diesem 
Fall keine Empfehlung seitens der Verwaltung dar.

Beschluss (0:7):

Das gemeindliche Einvernehmen wird in Aussicht ge-
stellt.

Das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB ist da-
mit nicht erteilt.

TOP 02 B  Baugesuche – Raindorfer Hauptstr. 
FlNr. 2079/2 Errichtung EFH 
mit PV-Anlage

Für die Errichtung eines Einfamilienwohnhauses mit PV-
Anlage auf der Fl.Nr. 2079/2 Gemarkung Horbach wurde 
ein Bauantrag gestellt.

Die Fläche ist im Flächennutzungsplan als Mischgebiet 
ausgewiesen. Im Bestand sind giebel- sowie traufstän-
dige Gebäude in entsprechender Höhe vorhanden.

Ein Einfügen nach § 34 BauGB wäre somit gegeben.

und werden eingehalten. Die benötigten Stellplätze wer-
den nachgewiesen.

Das Baugrundstück ist bereits an die Entwässerungsanla-
ge angeschlossen, da die Fl.Nr. 2079 nachträglich erst ge-
teilt wurde.

Aus Sicht der Verwaltung kann das gemeindliche Einver-
nehmen erteilt werden.

Beschluss (7:0):

Das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB wird 
erteilt.

TOP 02 C  Baugesuche – 
Retzelfembacher Hauptstr. 1 
Haus 1 Reiheneckhaus links

Für die Fl.Nr. 612 gingen mehrere Bauanträge ein. In die-
sem konkreten Bauantrag geht es um die beantragten 
Reihenhäuser.

Hierfür waren bereits in der Vergangenheit mehrere 
Bauvoranfragen gestellt worden.

Die Baukörper sind grundsätzlich im Vergleich zu den 
Vor anfragen aus dem Jahr 2024 weiter nach hinten ge-
rückt und einzeln versetzt.

vom 26.02.2020 teilweise im Innen- und Außenbereich 
liegen, da die Abgrenzung Innen- bzw. Außenbereich für 
das Grundstück Fl.Nr. 612, Gem. Tuchenbach, entlang der 
südlichen Außenwand der großen Scheune verläuft.

Eine Privilegierung nach § 35 Abs. 1 BauGB liegt nicht vor.

Zum städtebaulichen Einfügen lässt sich dazu aus Sicht 
der Verwaltung folgendes sagen:

Wenn man den Ortskern Retzelfembach als typisches 
fränkisches Straßendorf mit giebelständigen Häusern an 
der Straße und den Scheunen in zweiter Reihe als quer-
liegenden Hofabschluss nach hinten sieht, dann sind die 
weiter im Westen entstandenen Wohnhäuser in dritter 
Reihe (5, 9a, 19a, 21) jeweils I+D. Laut Bauantrag ist der 
quer liegende Baukörper in der dritten Reihe mit II+D ge-
plant und würde sich demnach nicht einfügen. 

Das Erschlossen sein muss im Grunde wie folgt bewertet 
werden:

Der umbaute Raum der geplanten Vorhaben ergibt eine 

Bauvoranfrage aus dem Jahr 2021 wurde die Kapazität 
des Kanals bereits durch das Büro GBI überprüft und 
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konnte keine Einwände gegen den damaligen umbauten 

der Vergangenheit keine Veränderungen statt, weshalb 
die Entwässerung für das Vorhaben als gesichert gilt. Die 
Zufahrt zum Baugrundstück ist gesichert.

Die geforderten Stellplätze werden innerhalb des Bau-

plan liegt ebenfalls vor. Die Gärten der Reihenhäuser lie-
gen im Landschaftsschutzgebiet und Überschwem-
mungsgebiet. Eine Einfriedung ist hier nicht zu errichten. 
Ein Spielplatz auf dem Baugrundstück ist nach aktueller 
Rechtslage (Änderung des Art. 81 Abs. 1 Nr. 3 BayBO zum 
01.10.2025) nicht mehr nötig. Nach derzeitigen Planun-
gen würde dieser sowohl im Landschaftsschutzgebiet als 
auch im Überschwemmungsgebiet liegen.

Seitens der Verwaltung kann das gemeindliche Einver-
nehmen für das Reiheneckhaus links nach derzeitiger An-
tragsstellung nicht erteilt werden. Hinweis: Beschluss-
vorschläge sind positiv zu formulieren.

Wenn sich der Bauantrag der Reihenhäuser an die Hö-
henlage der Bauvoranfrage aus 2024 mit I+D orientieren 
würde und der Abschluss der Gebäude sich an der südli-
chen Außenwand der Scheune orientiert, könnte das ge-
meindliche Einvernehmen in Aussicht gestellt werden.

Beschluss (0:8):

Das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB wird 
erteilt.

Das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB ist da-
mit nicht erteilt.

TOP 02 D  Baugesuche – 
Retzelfembacher Hauptstr. 1 
Haus 2 Reihenmittelhaus

Für die Fl.Nr. 612 gingen mehrere Bauanträge ein. In die-
sem konkreten Bauantrag geht es um die beantragten 
Reihenhäuser.

Hierfür sind bereits in der Vergangenheit mehrere Bau-
voranfragen gestellt worden.

Die Baukörper sind grundsätzlich im Vergleich zu den 
Vor anfragen aus dem Jahr 2024 weiter nach hinten ge-
rückt und einzeln versetzt.

vom 26.02.2020 teilweise im Innen- und Außenbereich 
liegen, da die Abgrenzung Innen- bzw. Außenbereich für 
das Grundstück Fl. Nr. 612, Gem. Tuchenbach, entlang 
der südlichen Außenwand der großen Scheune verläuft. 
Eine Privilegierung nach § 35 Abs. 1 BauGB liegt nicht vor.

schaftsschutzgebiets, des Überschwemmungsgebiets, 
der Einfriedung und eines Spielplatzes siehe die Ausfüh-
rungen bei TOP 2 C.

Seitens der Verwaltung kann das gemeindliche Einver-
nehmen für das Reihenmittelhaus nach derzeitiger An-
tragsstellung nicht erteilt werden. Hinweis: Beschluss-
vorschläge sind positiv zu formulieren.

Wenn sich der Bauantrag der Reihenhäuser an die Hö-
henlage der Bauvoranfrage aus 2024 mit I+D orientieren 
würde und der Abschluss der Gebäude sich an der süd-
lichen Außenwand der Scheune orientiert, könnte das 
gemeindliche Einvernehmen in Aussicht gestellt werden.

Beschluss (0:8):

Das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB wird 
erteilt.

Das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB ist da-
mit nicht erteilt.

TOP 02 E  Baugesuche – 
Retzelfembacher Hauptstr. 1 
Haus 3 Reiheneckhaus rechts

Für die Fl.Nr. 612 gingen mehrere Bauanträge ein. In die-
sem konkreten Bauantrag geht es um die beantragten 
Reihenhäuser.

Hierfür waren bereits in der Vergangenheit mehrere 
Bauvoranfragen gestellt worden.

Die Baukörper sind grundsätzlich im Vergleich zu den 
Vor anfragen aus dem Jahr 2024 weiter nach hinten ge-
rückt und einzeln versetzt. Die Reihenhäuser 1–3 würden 

 Innen- und Außenbereich liegen, da die Abgrenzung In-
nen- bzw. Außenbereich für das Grundstück Fl. Nr. 612, 
Gem. Tuchenbach, entlang der südlichen Außenwand der 
großen Scheune verläuft. Eine Privilegierung nach § 35 
Abs. 1 BauGB liegt nicht vor.

schaftsschutzgebiets, des Überschwemmungsgebiets, 
der Einfriedung und eines Spielplatzes siehe die Ausfüh-
rungen bei TOP 2 C.

Seitens der Verwaltung kann das gemeindliche Einver-
nehmen für das Reiheneckhaus rechts nach derzeitiger 
Antragsstellung nicht erteilt werden. Hinweis: Beschluss-
vorschläge sind positiv zu formulieren.

Wenn sich der Bauantrag der Reihenhäuser an die Hö-
henlage der Bauvoranfrage aus 2024 mit I+D orientieren 
würde und der Abschluss der Gebäude sich an der südli-
chen Außenwand der Scheune orientiert, könnte das ge-
meindliche Einvernehmen in Aussicht gestellt werden.

Beschluss (0:8):

Das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB wird 
erteilt.

Das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB ist da-
mit nicht erteilt.

TOP 02 F  Baugesuche – 
Retzelfembacher Hauptstr. 1 MFH

Für die Fl.Nr. 612 gingen mehrere Bauanträge ein. In die-
sem konkreten Bauantrag geht es um das beantragte 
Mehrfamilienwohnhaus.

Hierfür sind bereits in der Vergangenheit mehrere Bau-
voranfragen gestellt worden.
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Die Baukörper sind grundsätzlich im Vergleich zu den Vor-
anfragen weiter an die Bestandsgebäude der Nachbarum-
gebung herangerückt. Demnach wird das Bauvorhaben 
des Mehrfamilienwohnhauses als Baumaßnahme im Zu-
sammenhang bebauter Ortsteile zugeordnet § 34 BauGB. 

Für diesen Teilantrag ist eine leicht geänderte Bewer-
tung gegenüber den TOP 2 C – 2 E möglich:

Städtebauliches Einfügen: 

Wenn man den Ortskern Retzelfembach als typisches 
fränkisches Straßendorf mit giebelständigen Häusern an 
der Straße und den Scheunen in zweiter Reihe als quer-
liegenden Hofabschluss nach hinten sieht, wäre der grö-
ßere senkrechte Baukörper als Fortsetzung der 1a (II+D) 
geringfügig höher als die 1a und damit aus Sicht der Ver-
waltung auch eingefügt.

Das Mehrfamilienhaus grenzt an der unteren Kante un-
mittelbar an das Landschaftsschutzgebiet an.

Seitens der Verwaltung kann das gemeindliche Einver-
nehmen für das Mehrfamilienhaus erteilt werden.

Beschluss (8:0):

Das gemeindliche Einvernehmen zum Bauantrag Mehr-
familienhaus nach § 36 BauGB wird erteilt.

TOP 02 G  Baugesuche – Kreppendorf 
FlNr. 911 Einfamilienhaus 
mit Stellplatz und Terrassen-
überdachung

Für die Errichtung eines Einfamilienwohnhauses mit 
Stellplätzen sowie einer Terrassenüberdachung auf den 
Fl.Nr. 911, 841, 864/8 Gemarkung Veitsbronn ist ein 
 Bauantrag gestellt worden.

Die Fläche ist im Flächennutzungsplan als Mischgebiet 
ausgewiesen. Im Bestand sind Giebel- sowie traufständi-
ge Gebäude in entsprechender Höhe vorhanden. Ein Ein-
fügen nach § 34 BauGB wäre somit gegeben. Die Ab-

864/8 sowie 911/2 liegen vor.

Die geplante Zufahrt über die Fl.Nr. 841/2, 864/7 liegt im 
Privatbesitz eines Eigentümers. Zum jetzigen Stand ist 
die Zufahrt zu den Stellplätzen sowie zum geplanten Ge-
bäude nicht gesichert.

Aus den Starkregengefahrenkarten ergibt sich für die 
Flurnummern eine Gefährdung durch das von den höher 

sers nach § 37 WHG nicht zu Ungunsten anderer verän-
dert werden darf, wurde im Rahmen der Bauvoranfrage 
im Bauausschuss vom 26.09.2024 hingewiesen.

Nach aktuellem Stand ist das Baugrundstück nicht selbst-
ständig an die Entwässerungsanlage und Wasserversor-
gung angeschlossen. Dies müsste im Rahmen einer Son-
dervereinbarung mit Kostenübernahme mit dem Grund-
stückseigentümer, welcher in diesem Fall (Stand Februar 
2026) nicht der Bauherr ist, noch geändert werden damit 
das Grundstück als vollständig erschlossen gilt. Die bisheri-
ge Erschließung für Entwässerung und Wasserversorgung 
ist lediglich für das Grundstück Kreppendorf 1 gegeben.

Nach Absprache mit dem Landratsamt wird der Nachweis 
der gesicherten Erschließung vom Landratsamt nachge-
fordert. Es wird eine Bemerkung in den Beschluss aufge-
nommen. 

Beschluss (8:0):

Das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB wird 
erteilt. Der Nachweis der gesicherten Erschließung ist 
vom Bauherrn noch zu erbringen. 

TOP 02 H  Baugesuche – 
Obermichelbacher Str. 16b – 
Bauvoranfrage Mehrfamilienhaus

Für die Obermichelbacher Str. 16b wird im Rahmen einer 
Bauvoranfrage eine Klärung anfragt, ob das geplante Ge-
bäude vor allem hinsichtlich Gebäudehöhe genehmi-
gungsfähig ist. 

Im Gebäude sind auf fünf Ebenen insgesamt zehn Woh-
nungen geplant. Das unterste Geschoss ist an der nördli-
chen Gebäudeseite zu großen Teilen im natürlichen Ge-
lände eingegraben. 

Die Firsthöhe des geplanten Gebäudes beträgt, gemes-
sen vom südlichen Schnittpunkt Fassade/Gelände aus ge-
messen 14,60 m. Die Traufhöhe beträgt ca. 12,80 m. 

Die Firsthöhen der umliegenden Gebäude (jeweils auch 
die ungünstigsten Höhen) sind im beiliegenden Plan ver-
anschaulicht. 

Im Bereich Obermichelbacher Straße und Weiherwiese 
sind Gebäude mit ähnlichen Firsthöhen vorhanden. Im 
 Bereich der Weihergasse ist lediglich das Wohnhaus 
Am Schelmengraben 1 der WBG mit ähnlicher Höhe 
 vorhanden.

Das Gebäude hat zum Osten hin durch den Anbau und 
den Balkon im 1. bzw. 2. OG einen leicht abgetreppten 
Baukörper. 

Vom Landratsamt wäre aus Sicht der Gemeinde zu prü-
fen, ob eine Baugenehmigung nach § 34 Abs. 1– 3a BauGB 
erteilt werden kann. 

Die Gemeinde sollte darüber hinaus eine Stellungnahme 
abgeben, ob eine Zustimmung nach § 34 Abs. 3b BauGB 
in Aussicht gestellt wird. (Ausnahme vom Einfügegebot 
für Wohnungsbau).

Die Erschließung ist gesichert. Im Bereich der Ober-
michelbacher Straße und der Weihergasse sind Kanal- 
und Wasserleitungen vorhanden, an die angeschlossen 
werden kann. In den Planunterlagen ist zu einem Teil der 
Stellplätze eine Zufahrt von der Kreisstraße (Weiher-
gasse) aus vorgesehen. Dies ist vom Straßenbaulast-
träger/Landkreis zu beurteilen. Eine Zufahrt zum Gelän-
de über die Obermichelbacher Straße wäre auch von Sei-
ten der Gemeinde zu befürworten. 

Beschluss 1 (8:0):

Das Gremium befürwortet die dargestellten Planungen, 
auch hinsichtlich Lage des Baukörpers und der Gebäude-
höhe.

Beschluss 2 (3:5):

Das Gremium befürwortet die Lage der Zufahrt von der 
Weihergasse in das Grundstück.
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Die Lage der Zufahrt von der Weihergasse her wird somit 
nicht befürwortet.

Beschluss 3 (8:0):

Das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB wird in 
Aussicht gestellt. 

Die Zustimmung zu einer Ausnahme vom Einfügen nach 

TOP 02 I  Baugesuche – Bauvoranfrage 
Dorfstraße, Gemarkung Horbach 
FlNr. 2014

Für die Dorfstraße Fl.Nr. 2014 Gemarkung Horbach wird 
im Rahmen einer Bauvoranfrage anfragt, ob das oben ge-
nannte Grundstück grundsätzlich bebaubar ist.

Das geplante Gebäude kann auf gleicher Höhe wie die 
Häuser der Fl.Nr. 2015/2 und 2015/1 gebaut werden.

Große Bereiche des Grundstücks liegen im Außenbereich 
nach § 35 BauGB. Eine Privilegierung des Bauvorhabens 
liegt nach derzeitiger Kenntnis nicht vor. Die Erschlie-
ßung des Grundstücks ist zum Stand März 2026 nicht ge-
sichert. Es müsste ein Geh- und Fahrtrecht auf der Fl.Nr. 
2015/3 eingetragen werden, um das Grundstück zu errei-
chen. Denn die Fl.Nr. 2301 ist ein Entwässerungsgraben. 
Ein Anschluss an den Kanal könnte über eine bestehende 
Gus 200 Leitung angrenzend an Fl.Nr. 2301 erfolgen. 

Das Wohngebäude soll zwar nicht im Überschwem-
mungsgebiet aber angrenzend daran errichtet werden. 
Es wären zusätzlich noch Teile des Landschaftsschutzge-

Damit ist grundsätzlich zu klären, ob sich die Anwendung 
des § 246e BauGB dem sogenannten Bau Turbo ergibt. 
Siehe hierzu die Bewertungsrichtlinien des Bau Turbo 
der Dateianlage. Der Bau Turbo gilt jedoch nur befristet 
bis zu 31.12.2030. 

Das Gremium befürwortet den Antrag. Ein Gebäude soll-
te möglichst im südlichen Bereich des Grundstückes er-
richtet werden. Nach Norden hin sollte eine Ortsrandein-
grünung vorgesehen werden. Diese Bedingungen sollten 

gesetzt werden. 

Die Fachstellen des Landratsamtes – untere Naturschutz-
behörde, Wasserwirtschaftsamt – werden um Stellung-
nahme gebeten. 

Beschluss (8:0):

1.  Das gemeindliche Einvernehmen wird in Aussicht ge-
stellt. 

Aussicht gestellt. 

Gemeinde Veitsbronn

Geschäftsordnung
für den Gemeinderat Veitsbronn

Die in der Gemeinderatssitzung am 21.05.
2026 beschlossene Geschäftsordnung der Gemeinde 
Veitsbronn liegt im Rathaus Veitsbronn, Zimmer Nr. 1.10, 
Nürnberger Str. 2, 90587 Veitsbronn, während der allge-

auf.

Zudem kann diese auf der Homepage 
der Gemeinde Veitsbronn unter 

Rathaus  Satzungen & Verordnungen

oder folgendem Link eingesehen wer-
den:

https://veitsbronn.de/wp-content/uploads/
sites/4/2026/06/GeschO-Veitsbronn_Stand-12.06.2026.
pdf

Gemeinde Veitsbronn

Entschädigungssatzung

Die Gemeinde Veitsbronn erlässt aufgrund 
der Art. 20a Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2, 23, 32, 
33, 34 Abs. 2 und 4, Gemeindeordnung (GO) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. 
S. 796, 797, BayRS 2020-1-1-I), die zuletzt durch § 1 des 
Gesetzes vom 23. Dezember 2025 (GVBl. S. 637) geän-
dert worden ist, mit Gemeinderatsbeschluss vom 
21.05.2026, folgende Satzung:

§ 1
Entschädigung für die ehrenamtlichen 

 Gemeinderatsmitglieder und für Fraktionsarbeit

(1)  1Die Tätigkeit der ehrenamtlichen Gemeinderatsmit-
glieder erstreckt sich auf die Mitwirkung bei den 
 Beratungen und Entscheidungen des Gemeinderats 
und seiner Ausschüsse. 2Außerdem können einzelnen 
Mitgliedern besondere Verwaltungs- und Überwa-
chungsbefugnisse nach näherer Vorschrift der Ge-
schäftsordnung übertragen werden.

(2)  1Ehrenamtliche Gemeinderatsmitglieder erhalten für 
ihre Tätigkeit ein Sitzungsgeld in Höhe von 60 EUR 
für jede Sitzung des Gemeinderats und seiner Aus-
schüsse. 2Ausschusssitzungen, welche einer Gemein-
deratssitzung vorausgehen oder sich dieser anschlie-
ßen und eine Dauer von 30 Minuten nicht überstei-
gen, werden nicht separat entschädigt. 3Ausschuss-
sitzungen, welche in ihrer Gesamtlänge eine Dauer 
von 60 Minuten nicht übersteigen, werden mit einem 
Sitzungsgeld in Höhe von 20 EUR an die Ausschuss-
mitglieder abgegolten. 4Fraktionssitzungen und Be-
sprechungen der Fraktionsvorsitzenden und dem 

folgenden Gemeinderatssitzung dienen, werden mit 
30 EUR entschädigt. 5Zur Abgeltung der für die per-
sönlichen notwendigen Aufwendungen (z.B. Bürobe-
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darf, Porto/Telefon/Internet, Raum-/Personalkosten, 

renamtlichen Gemeinderatsmitglieder darüber hin-
aus jährlich eine Entschädigung in Höhe von 100 EUR.

(3)  Darüber hinaus erhalten die Vorsitzenden von Frak-
tionen eine zusätzliche monatliche Entschädigung in 
Höhe von 50 EUR.

(4)  Die Entschädigungsbeträge gemäß vorstehender Ab-
sätze 1–3 werden quartalsweise ausbezahlt. Davon 
ausgenommen ist der Abgeltungsbetrag für die not-
wendigen Aufwendungen der Fraktionsarbeit gemäß 

mit den Sitzungsgeldern des 2. Quartals ausbezahlt.

§ 2
Verdienstausfall

(1)  1Angestellte und Arbeiter erhalten außerdem Ersatz 
für den durch die Teilnahme an Gemeinderats- und 
Ausschusssitzungen entgangenen Verdienst. 2Der Ver-
dienstausfall ist durch eine Bescheinigung des Ar-
beitgebers nachzuweisen.

(2)  Anträge auf Erstattung von Verdienstausfall werden 
im Einzelfall vom Gemeinderat behandelt.

§ 3
Entschädigung für sonstige ehrenamtlich tätige 

Gemeindebürger/Gemeindebürgerinnen

Werden Gemeindebürger/Gemeindebürgerinnen durch 
den Gemeinderat oder den 1. Bürgermeister ehrenamt-
lich mit der Besorgung von Geschäften in Gemeindean-
gelegenheiten beauftragt, so entscheidet der Gemein-
derat dem Grunde nach oder von Fall zu Fall, ob und in 
welcher Höhe eine Entschädigung gewährt wird.

§ 4
Reisekosten

(1)  Für die im Rahmen ehrenamtlicher Tätigkeiten an-
fallenden Reisekosten werden Erstattungen nach 
dem Bayerischen Reisekostengesetz in der jeweils gül-
tigen Fassung gewährt, soweit die Dienstgeschäfte 
bzw. Sitzungen außerhalb des Gemeindegebietes 

Für Sitzungen oder Veranstaltungen der Fraktionen 
des Gemeinderats werden grundsätzlich keine Reise-
kosten gewährt.

(2)  Im Übrigen gelten Reisekosten im Rahmen ehren-
amtlicher Tätigkeiten durch die gemäß § 1 bzw. § 3 
gewährten Entschädigungen als abgegolten.

§ 5
Tagungen und ähnliche Veranstaltungen

(1)  Kosten für Fortbildungen, die im Zusammenhang mit 
der ehrenamtlichen Tätigkeit als Gemeinderatsmit-
glied erforderlich sind, können nach vorheriger Ge-
nehmigung durch den Gemeinderat übernommen 
werden.

(2)  Für die Teilnahme an Fortbildungen gelten §§ 2 und 4 
entsprechend.

§ 6
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am 01.05.2026 in Kraft. 

(2)  Gleichzeitig tritt die Satzung zur Regelung von Fra-
gen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts vom 
30.06.2020 außer Kraft.

Gemeinderatsbeschluss 21.05.2026
Ausfertigung 12.06.2026

 01.07.2026
Gemeindeblatt Ausgabe 07.2026

Veitsbronn, den 12.06.2026

Gemeinde Veitsbronn

Marco Kistner
1. Bürgermeister

Infos zur Kinderbetreuung

Anmeldung im Kitaplatz-Pilot

Die Anmeldungen im Kitaplatz-Piloten sind immer für 
das laufende und das folgende Betreuungsjahr möglich. 

Eine Anmeldung im Kitaplatz-Pilot für das Betreuungs-
jahr 2027/2028 ist mit Benutzername und Passwort über 
das Bürgerserviceportal ab Oktober 2026 möglich. 

Vor der Anmeldung bieten die Einrichtungen für interes-
sierte Eltern Informationstage an. Bitte nutzen Sie diese, 
um Ihre Prioritäten festlegen zu können. Diese sind wie 
folgt: 

AWO Kita Schatzkiste, Friedrichstraße 10: 

Betreuungsform: Krippe, Kindergarten und Hort 

Donnerstag 24.09.2026 von 16.00–17.00 Uhr
Montag 23.11.2026 von 16.00–17.00 Uhr 

Anmeldungen bis spätestens vier Tage vorher bei der 
Einrichtungsleitung unter 0911/47718240 oder kita-vb@

.

BRK Rotkreuz-Villa, Puschendorfer Str. 3: 

Betreuungsform: Kindergarten und Hort

Mittwoch, 23.09.2026 von 16.00 –17.00 Uhr 

Vorherige Anmeldung telefonisch unter 0911/7530235 
rk-kita@kvfuerth.brk.de nötig! 

Evang. Kita Pusteblume, Erlenstraße 13: 

Betreuungsform: Kindergarten und Hort

Montag 20.07.2026 um 15.00 Uhr
Montag 14.09.2026 um 15.00 Uhr
Montag 12.10.2026 um 15.00 Uhr
Montag 16.11.2026 um 15.00 Uhr

Vorherige telefonische Anmeldung unter 0911/751265 
nötig! 
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engagierten Eltern 
und Großeltern, die 
sich als Schulweghel-
fer für die Schwächs-
ten im Straßenverkehr 
einbringen.

Doch das Ehrenamt 
als Schulweghelfer 

auf Zeit ausgeführt, 
so dass vielerorts 
nicht die notwendige 
Anzahl von Schulweg-
helfer vorhanden ist. 

Somit ist „Nachwuchs“ bei uns immer willkommen.

Bei Interesse können Sie sich gerne beim Schulverband 
Veitsbronn unter der Nummer 0911/75208-124 oder 
per E-Mail unter schulverband@veitsbronn.de melden.

Ein großes Dankeschön auch an alle schon aktiven 
Schulweghelfer/innen, die wir aus Datenschutzgrün-

wiss: Wir danken Ihnen von Herzen für Ihre kontinuier-
liche, selbstlose Arbeit! Sie handeln, wo andere zu-
schauen!

Liebe Leserinnen und Leser 
der Gemeindebücherei Veitsbronn!

Bei hohen sommerlichen Temperaturen heizt es sich in 
der Bücherei sehr stark auf. 

Es gibt keine Möglichkeit zum Kühlen, Beschatten oder 
nächtlichem Durchlüften.

Die Bücherei behält es sich 
daher in den beiden Hoch-
sommer-Monaten Juli und 
August
ten spontan anzupassen. Das 
wird gelten an Tagen mit an-
gekündigten Temperaturen 
über 30 Grad und dem direkt 

Bücherei wird an solchen Tagen ab 8.00 Uhr bis 12.00 

Sollte Ihnen eine Rückgabe Ihrer Medien zu dieser Uhr-
zeit nicht möglich sein, melden Sie sich gerne telefonisch 
oder per E-Mail bei uns, wir werden die Medien problem-
los verlängern, auch bei tonies oder vorbestellten Medi-
en wird eine kurze Verlängerung ermöglicht.

Da wir entsprechend der jeweiligen Situation kurzfris-
tig entscheiden werden, raten wir dazu, vor Ihrem Be-
such sich auf der Homepage der Gemeinde Veitsbronn 
(WebOPAC der Gemeindebücherei) zu informieren 
oder in der Bücherei anzurufen. (Telefon: 0911-
7520564, E-Mail: buecherei@veitsbronn.de)

Wir bitten um Ihr Verständnis!

Ihr Bücherei-Team 

Evang. Kita Regenbogen, Waldstraße 2c:

Betreuungsform: Krippe und Kindergarten

Donnerstag 16.07.2026 um 15.00 Uhr
Donnerstag 10.09.2026 um 15.00 Uhr 
Donnerstag 08.10.2026 um 15.00 Uhr
Donnerstag 26.11.2026 um 15.00 Uhr

Vorherige telefonische Anmeldung unter 0911/752151 
nötig!

Evang. Vituskrippe, Am Schelmengraben 21a: 

Betreuungsform: Krippe 

Montag 21.09.2026 von 15.30–16.30 Uhr 
Dienstag 20.10.2026 von 15.30–16.30 Uhr 
Donnerstag 19.11.2026 von 15.30–16.30 Uhr
Mittwoch 13.01.2027 von 15.30–16.30 Uhr

Vorherige Anmeldung per E-Mail unter krippe.vitus. 
veitsbronn@elkb.de nötig! 

Kath. Kita Heilig Geist, Weiherwiese 3:  

Betreuungsform: Kindergarten und Hort

Jeden letzten Freitag im Monat nach vorheriger Anmel-
dung.

Anmeldung jeweils bis Mittwoch vorher unter 0911/
7520474 oder salvatore.farenga@erzbistum-bamberg.
de | kita.veitsbronn.hg@erzbistum-bamberg.de.

die Links zu den jeweiligen Einrichtungen 
mit weiteren Informationen.

Sicherheit 
an Veitsbronner Schulbushaltestellen

Die Schule wird Mitte September wieder beginnen und 
die Schülerinnen und Schüler stehen morgens an den 
Schulbushaltestellen, um in die Schule gebracht zu wer-
den. Gerade in den ersten Wochen gibt es dort erfah-
rungsgemäß großes Gedränge und auch der Spieltrieb 
führt dazu, dass es immer wieder Probleme an den Halte-
stellen gibt – nicht nur morgens. 

Deshalb ist es sehr erfreulich, dass es Eltern und Großel-
tern gibt, die sich, nicht nur an den Bushaltestellen, um 
die Sicherheit ihrer Kinder annehmen und darüber hinaus 
als ehrenamtliche Schulweghelfer ein Auge für die Si-
cherheit aller Kinder haben. 

Dafür herzlichen Dank an dieser Stelle an alle ehrenamt-
lich engagierten Schulweghelfer.

Alle motorisierten Verkehrsteilnehmer bitten wir um be-
sondere Rücksichtnahme im Bereich der Schulwege. Den 
Kindern wünschen wir nicht nur einen unfallfreien Schul-
weg, sondern auch viel Spaß und Erfolg in der Schule.

Ab dem 15. September 2026 sind die Türen der Schulen 

cher zur Schule kommen, gibt es un sere ehrenamt lichen 
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Veranstaltungen im Juli 2026

03.07.
19.00 Uhr

Reservistenkameradschaft Veitsbronn
Körperliche Ertüchtigung
Schwimmen nach Zeit im Veitsbad

R. Angerer
A. Hettler

04.07.
18.00 Uhr

VfL Veitsbronn
Grillfest im Schützenheim 
100 Jahre Schützenverein Veitsbronn

05.07.
10.30 Uhr

Kath. Kirche 
Hl. Messe mit anschließendem Pfarrfest

Pfarramt Heilig Geist
0911/9515119660

06.07.
11.30 Uhr

AWO Seniorenclub Raindorf/Retzelfembach

„Zum Grünen Tal“

Waltraud Lindner 
0911/753327

07.07.
09.00 –11.00 Uhr

Seniorenbeirat
Seniorenfrühstück
Friedrichstraße 8

Günter Weber
0173/4173597

10.07. –13.07. Kirchweih Retzelfembach 

10.07.
15.00 Uhr

Jugendorganisation Bund Naturschutz GreenFuture
Kindergruppe „Lehmspatzen“

Leonard Hoch 

12.07.
10.00 Uhr

Evang. Kirche
Kirchweihgottesdienst Retzelfembach mit dem Posaunenchor

Evang. Kirchengemeinde 
0911/97794030

14.07.
12.00 Uhr

Diakonieverein Veitsbronn
Mittagstisch im Haus der Diakonie

Monika Öchsner

14.07.
19.00 Uhr

Bund Naturschutz Sabine Lindner
0157 36420760

14.07.
19.00 Uhr

Bürgerbusverein Veitsbronn e.V.
Fahrer- und Vorstandssitzung

19.07. Groß und Glücklich e.V. 
Kunst erleben, sei dein eigenes Kunstwerk

kontakt@grossundgluecklich.de

19.07.
11.00 –15.00 Uhr

ASV Veitsbronn-Siegelsdorf
Jubiläumsfeier 80 Jahre 
Tagesveranstaltung am Sportgelände des ASV

Patrick Koschar
0176/32140292

20.07.
11.30 Uhr

AWO Seniorenclub Veitsbronn/Siegelsdorf

„Zum Grünen Tal“

Jutta Meade
0911/41090392

20.07.
19.30 Uhr

TTC Retzelfembach 
Jahreshauptversammlung in der Turnhalle der Grundschule 
Veitsbronn

Dominik Wöhner
0157/57475791

24.07.
15.00 Uhr

Jugendorganisation Bund Naturschutz GreenFuture Leonard Hoch 

25.07.
14.00 Uhr

VfL Veitsbronn
Preisverleihung Gau- und Bundesschießen im Schützenhaus
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Evangelische Kirche

Freitag, 03.07.2026 

18.00 Uhr T  Jugendandacht
Ju.-Ref. Blank

Sonntag, 05.07.2026

10.30 Uhr O  Kirchweihgottesdienst im Festzelt 
für die Nachbarschaft
Pfrin. Weeger/Team

Samstag, 11.07.2026

19.00 Uhr V Kraftquelle
  Evangelische Jugend (EJ)

Sonntag, 12.07.2026

10.00 Uhr V  Kirchweihgottesdienst Retzelfem-
bach, mit dem Posaunenchor
Pfrin. Müller

Dienstag, 14.07.2026

15.30 Uhr V  Seniorengottesdienst im Senioren-
heim Phönix
Lektor Seitz

Freitag, 17.07.2026 

18.00 Uhr V  Jugendandacht, Andachtsraum 
Gemeindehaus
Ju.-Ref. Blank

Sonntag, 19.07.2026 

10.30 Uhr T  Gottesdienst im Grünen für die 
Nachbarschaft, mit Abendmahl und 
Posaunenchor. Im Anschluss Mittag-
essen an der Friedenskirche
Pfrin. Müller

Sonntag, 19.07.2026

19.00 Uhr P  Jugendandacht, Gemeindehaus
Jugendteam

Samstag, 25.07.2026

19.00 Uhr V  Kraftquelle Open Air, Wiese am 
Gemeindehaus. Im Anschluss Drinks 
und Begegnung
Pfrin. Müller

Sonntag, 26.07.2026 

10.30 Uhr V  Familienkirche mit Taufen, Wiese 
am Gemeindehaus. Im Anschluss 
Bring-and-share Picknick
Pfr. Meisinger/Team

Klappstuhl Open Air in Veitsbronn

Herzliche Einladung zu einer besonderen musikalischen 
Abendandacht unter freiem Himmel!

Sonntag, 05.07. 2026, 19.00 Uhr
Partnerschaftsplatz Veitsbronn

Kirchliche Nachrichten
Katholische Kirche 
Heilig Geist Veitsbronn

Freitag, 03.07.2026 

VEKirche 08.30 Uhr Rosenkranz 

VEKirche 09.00 Uhr  Hl. Messe

Sonntag, 05.07.2026 – 14. Sonntag im Jahreskreis

VEKirche 10.30 Uhr  Hl. Messe, anschließend 

   Herzliche Einladung zu unserem 
Pfarrfest mit Gegrilltem, Salaten, 
Kuchen … und mit After Church 
Music des Posaunenchores

Dienstag, 07.07.2026 

VEKirche 17.00 Uhr  Gebetsstunde 

VEKirche 18.00 Uhr   Requiem für Verstorbene des ver-
gangenen Monats 

Freitag, 10.07.2026 

VEKirche 08.30 Uhr  Rosenkranz 

VEKirche 09.00 Uhr  Hl. Messe 

Sonntag, 12.07.2026 – 15. Sonntag im Jahreskreis

VEKirche 10.30 Uhr  Hl. Messe 

Dienstag, 14.07.2026 

VEKirche 17.00 Uhr  Gebetsstunde 

VEKirche 18.00 Uhr  Hl. Messe 

Donnerstag, 16.07.2026

VEKirche 14.00 Uhr Seniorenkreis

 Firmung 2026 in Cadolzburg 

Freitag, 17.07.2026

VEKirche 08.30 Uhr  Rosenkranz 

VEKirche 09.00 Uhr  Hl. Messe 

Sonntag, 19.07.2026 – 16. Sonntag im Jahreskreis

VEKirche 10.30 Uhr  Hl. Messe 

Dienstag,  21.07.2026 

VEKirche 17.00 Uhr  Gebetsstunde 

VEKirche 18.00 Uhr  Hl. Messe 

Freitag, 24.07.2026 

VEKirche 08.30 Uhr  Rosenkranz 

VEKirche 09.00 Uhr  Hl. Messe

Sonntag, 26.07.2026 – 17. Sonntag im Jahreskreis

VEKirche 10.30 Uhr  Hl. Messe 

Freitag, 31.07.2026 

VEKirche 08.30 Uhr  Rosenkranz 

VEKirche 09.00 Uhr  Hl. Messe 
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Unter dem Motto „Manchmal dunkel – heute bunt“ er-
wartet euch Musik, Impulse und Gemeinschaft in ent-
spannter Atmosphäre. Mit dabei ist die Buchautorin Mo-
nika Heuckeroth . Bitte bringt eure eigenen Sitzgelegen-
heiten mit – z.B. Klappstuhl oder Picknickdecke. Wir freu-
en uns auf einen stimmungsvollen Sommerabend mit 
euch!

Vereine

Bürgerbusverein 
Veitsbronn e.V. 

Juli 2026

Spende

Damit unser Verein den Bürgerbus weiterhin betreiben 
kann, ist er dringend auf Spendengelder angewiesen, was 
ja viele schon wissen.

Unsere Bankverbindung: DE40 7625 0000 0040 7671 62 
Sparkasse Fürth.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Bürgerstiftung 
für eine größere Spende, die uns durch unseren Bürger-
meister Marco Kistner überreicht wurde.

Die Informationen zum Bürgerbus:

� Fahrten bitte möglichst frühzeitig während der 
Fahrtzeiten (s.u.) anmelden:

� Fahrten zum Einkaufen, Banken oder andere für die 
Sie keinen Termin brauchen, möglichst am Nachmit-
tag erledigen

� Festnetz: 0911/75208-889

� Mobil: 0157/7069-3806

� „Spontanfahrten“, d.h. Anmeldungen am gleichen 
Tag sind prinzipiell möglich, können aber nur ange-
nommen werden, wenn das Zeitfenster noch frei ist.

� Bitte schon ein paar Minuten VOR der Abholzeit am 
Abholort bereitstehen. 

� Rollstuhlfahrten: die Fahrer*innen sind ausschließ-
lich für das Einladen, den Transport und das Ausla-
den zuständig. Eine weitergehende Hilfe ist nicht 
möglich.

Fahrzeiten im Juli 2026 (nur werktags)

� Montag, Dienstag, Donnerstag, 
Freitag: 8.00–17.00 Uhr

� Mittwoch, 8.00–12.30 Uhr

Aktuelle Informationen ...

... gibt es auf unserer Homepage unter www.abs-veits-
bronn.de oder bei Facebook unter „Bürgerbusverein 
Veitsbronn“ sowie bei der Vorstandschaft des Bürger-
busvereins:

Seniorenbeirat Veitsbronn

Senioren-Wanderung
Wann: Donnerstag, 23.07.2026 

Treffpunkt: 9.40 Uhr, Bahnhof Siegelsdorf

Wanderziel: Zirndorf

Wanderführer: Robert Dippold

Telefon: 755047

Bitte anmelden bis 19.07.2026!

Die Wanderung wird mit Unterstützung des VdK durchgeführt.
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� Cornelia Renninger, Tel. 21011315 
bzw. renningersclan@t-online.de 

� Gudrun Gruber, Tel. 755042 
bzw. gruber.veitsbronn@gmail.com

� Stephan Nohe, Tel. 7874105 
bzw. stephan.nohe@arcor.de

Für den Bürgerbusverein e.V.

Cornelia Renninger
1. Vorsitzende

Mitteilungen des 
Seniorenbeirates 

Monat Juli 2026

Unsere nächsten Veranstaltungen
im Juli bis September 2026

Seniorenfrühstück 

07.07.2026  9.00–10.30 Uhr 
in der Friedrichstr. 8

04.08.2026  9.00–10.30 Uhr 
in der Friedrichstr. 8

01.09.2026  9.00–10.30 Uhr 
in der Friedrichstr. 8

Spielenachmittag mit Erich

04.07.2026  14.00–16.00 Uhr 
in der Friedrichstr. 8

11.08.2026  14.00–16.00 Uhr 
in der Friedrichstr. 8

08.09.2026  14.00–16.00 Uhr 
in der Friedrichstr. 8

Erzählcafe im Haus Phönix 
(auch für Senioren aus der Gemeinde)

27.07.2026  14.00–16.00 Uhr
im Haus Phönix

31.08.2026  14.00–16.00 Uhr
im Haus Phönix

28.09.2026  14.00–16.00 Uhr
im Haus Phönix

Tanzcafe und Singcafe im Haus Phönix
(auch für Senioren aus der Gemeinde) 

23.07.2026  14.00–16.00 Uhr
Wanderlieder Singcafe 
mit Sigi und Norbert 

26.08.2026  14.00–16.00 Uhr
Pack die Badehose 
ein Tanzcafe mit Sigi

17.09.2026  14.00–16.00 Uhr
Oktoberfest Singcafe mit Sigi

Gelb-grün-bunt war das letzte Seniorenfrühstück am 
 und wie immer vollbesetzt.

„Zitronen" waren das 
Motto und das zeigte 
sich an den Tischen, 

bei der Kleidung der 
Mitwirkenden. Bevor 
das üppige Früh-

worden ist, hat Agnes 
Batari zur Geschichte 
der Zitrone – wo sie 
herkommt, welche 
Sorten es gibt und 
welcher berühmte 
Dichter sie verewig 
hat – referiert. Dann 
konnten sich die Gäste 
auf Zitronenkuchen, 
Zitronenschnitzel und 
dekorierte Eier und all 
die anderen Leckerei-
en stürzen, die das Frühstück ausmachen. 

Jürgen hat mit einem eigenen Gedicht zum Nachdenken 
angeregt.

Über unser Sommerfest am Freitag, 26. Juni 2026 berich-
ten wir im nächsten Gemeindeblatt.

Agnes: passend zum Motto 
Zitrone.

Avocado Schnitten.

Eier mit Kaviar und Majo.

Zitronenschnitzel.

Deko Motto „Zitrone“.
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Das sommerlich-bunte Frühstück am Dienstag, 07.07.
2026

Neue Tische, Stühle und Sonnenschirme sind da, brau-
chen nur noch einen ordentlichen Aufbewahrungsraum, 
damit sie schnell und leicht vor Ort aufgestellt werden kön-
nen. 

Hütte (z.Zt. noch blanker Lehm) befestigt hat. 

Der AWO-Seniorenclub 
Raindorf/Retzelfembach

um 11.30 Uhr, in der Gaststätte „Zum grünen Tal“ in 
Seckendorf statt. Auf zahlreiches Erscheinen und einen 
gemütlichen Nachmittag freut sich

Eure Waltraud Lindner

Der AWO-Seniorenclub 
Veitsbronn/Siegelsdorf

um 11.30 Uhr im Gasthaus „Zum grünen Tal“ in Secken-
dorf statt. Kommt doch mal vorbei auf einen gemüt-
lichen Nachmittag.

Es freut sich

Eure Jutta Meade

Veitsbronner Tafel e.V.
Liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger,

wir freuen uns über jeden Kunden, 
der das Tafelangebot in Anspruch nimmt.

2 Gruppen und 2 Ausgabezeiten im wöchentlichen Wech-
sel.

Gruppe 1 Ausgabeausweis Nr. 1–50
Gruppe 2 Ausgabeausweis ab Nr. 51

Achtung Änderung Ausgabezeiten
Ausgabetag: Donnerstag

Ausgabezeit 1 15.30 Uhr–16.30 Uhr
Ausgabezeit 2 16.30 Uhr–17.00 Uhr

dann auch telefonisch bei Herrn Lehnberger unter 
0151/27671069.

Unsere Bankverbindung

Sparkasse Fürth
IBAN DE07 7625 0000 0040 5656 08

Spenden jederzeit herzlich Willkommen.

Diakonieverein 
Veitsbronn-Tuchenbach-
Obermichelbach e.V.  

Vorstand: Pfarrerin Carina Müller 

Büro: Frau Monika Öchsner
Donnerstag 9.00–11.00 Uhr und nach Vereinbarung
Waldstr. 2f, 90587 Veitsbronn
Tel.: 0911/80199235
Email: info@diakonieverein-veitsbronn.de

Regelmäßige Termine 2026
(von Montag bis Sonntag) im Haus der Diakonie

MS-Selbsthilfegruppe

Wann? jeden 2. Montag im Monat
  14.30–17.00 Uhr

Leitung: Frau Strobel, Tel. 0911/97924466

 herzlich willkommen)

Wann? jeden Dienstag, 9.30–12.00 Uhr

Wann?  Montag, den 13. Juli 2026
  10.00–11.30 Uhr

Leitung: Maria Funk

Kontakt
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Literaturkreis

Wann?  Dienstag, den 15. September 2026
  15.00–16.30 Uhr
  Herbstlesekreis

Leitung: Monika Heuckeroth

„Mittagstisch“ im Haus der Diakonie 

Wir freuen uns wieder auf Sie am

14. Juli 2026 um 12.00 Uhr

Warmes Essen + 
kleiner Nachtisch 
für 8,50 €

Wir bitten um Anmeldung bis spätestens Donnerstag 
vor dem jeweiligen Termin unter Tel. 0911/80199235 
 Diakonieverein oder 0911/9779-4030 Evang. Pfarramt 
Veitsbronn.

TTC Retzelfembach e.V.

www.ttc-retzelfembach.de

„Tischtennis Aktuell“

Einladung 
zur Jahreshauptversammlung 
am Montag, 20. Juli 2026 um 19.30 Uhr 
in der Turnhalle der Grundschule Veitsbronn

Tagesordnung:

1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden

2. Jahresbericht des 1. Vorsitzenden

3. Bericht der Spielleitung

4. Bericht der Jugendleitung

5. Kassenbericht

6. Ehrungen

7. Verschiedenes

Alle Mitglieder des TTC Retzelfembach e.V. sind zu dieser 
Versammlung recht herzlich eingeladen.

Die Vorstandschaft

SPD Ortsverein 
Veitsbronn-Siegelsdorf

Termine: 

Montag, 06.07.2026, 18.00 Uhr, Jahreshauptversamm-
lung in „Sams Restaurant“, Fürther Str. 52, Veitsbronn

Besuchen sie unsere Webseite: www.SPD-Veitsbronn.de

Instagram www.instagram.com/spdveitsbronn oder 
Facebook https://t1p.de/Facebook_SPD-Veitsbronn

Der Ortsvereinsvorsitzende

Helmut Keim

Impressum ISSN 1437-6431
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